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Artikel 1
Gegenstand der Versicherung

1. Die Versicherung umfasst die Befriedigung begründeter und die
Abwehr unbegründeter Ersatzansprüche, die auf Grund gesetz-
licher Haftpflichtbestimmungen privatrechtlichen Inhalts gegen
den Versicherungsnehmer oder mitversicherte Personen erho-
ben werden, wenn durch die Verwendung des versicherten
Luftfahrzeuges oder Luftfahrtgerätes, einschließlich bei Prüfflü-
gen, Personen verletzt oder getötet, Sachen beschädigt oder
zerstört werden oder ein Vermögensschaden verursacht wird,
der auf einen versicherten Personen- oder Sachschaden zu-
rückzuführen ist.

Prüfflüge (Flüge zur Überprüfung und Überführung) sind Flüge,
die über behördliche Anordnung von einem hierzu zugelasse-
nen Luftfahrzeugführer (Luftfahrer) nach durchgeführter amtli-
cher Bauprüfung unter Einhaltung der hierfür bestehenden Vor-
schriften vorgenommen werden.

2. Der Versicherungsschutz umfasst die gesetzliche Haftpflicht

2.1 aus dem Gebrauch von Luftfahrzeugen wegen Schäden
von Personen und Sachen, die nicht im Luftfahrzeug be-
fördert werden (Halter-Haftpflichtversicherung).

2.2 aus der Beförderung oder Mitnahme von Personen und
den Sachen, die sie an sich tragen oder mit sich führen
sowie Reisegepäck und Luftfracht ohne Wertdeklaration
(Passagier Haftpflichtversicherung).

3. Aus der Versicherungsurkunde, seinen Nachträgen oder dem
Antrag ergibt sich, für welche Risiken oder Luftfahrzeuge jeweils
Versicherungsschutz besteht.

Artikel 2
Mitversicherte Personen

Mitversicherte Personen sind:

1. der Halter;

2. die Besatzungsmitglieder und Personen, die mit Willen des
Halters bei der Verwendung des Luftfahrzeuges oder Luftfahrt-
gerätes tätig sind bzw. dieses benützen;

3. Fluglehrer, Fallschirmsprunglehrer und Ausbildungsleiter, auch
wenn sie Anweisungen vom Boden aus geben;

4. Flugschüler, wenn sie unter Aufsicht einer der in Pkt. 3. ge-
nannten Personen stehen.

Artikel 3
Versicherungsfall

Versicherungsfall ist ein Schadenereignis, aus dem Ersatzansprüche
gegen den Versicherungsnehmer oder eine mitversicherte Person
erwachsen oder erwachsen könnten. Mehrere zeitlich und örtlich
zusammenhängende Schäden aus derselben Ursache gelten als ein
Versicherungsfall.

Artikel 4
Örtlicher Geltungsbereich

Soweit nichts anderes vereinbart ist, besteht Versicherungsschutz für
Versicherungsfälle, die in Europa eintreten. Der Begriff Europa ist im
geografischen Sinn zu verstehen. Nicht zu Europa im Sinne dieser
Bestimmungen gehören Island, Grönland und Spitzbergen.

Artikel 5
Zeitlicher Geltungsbereich

Die Versicherung erstreckt sich auf Versicherungsfälle, die während
der Wirksamkeit des Versicherungsschutzes (Laufzeit des Versiche-
rungsvertrages unter Beachtung der §§ 38 ff VersVG) eintreten.

Artikel 6
Fälligkeit der Prämie, Beginn des Versicherungsschutzes,
vorläufige Deckung

1. Die erste oder die einmalige Prämie einschließlich Gebühren
und Versicherungssteuer ist vom Versicherungsnehmer inner-
halb von 14 Tagen nach dem Abschluss des Versicherungsver-
trages (Zugang der Versicherungsurkunde oder einer gesonder-
ten Antragsannahmeerklärung) und nach der Aufforderung zur
Prämienzahlung zu bezahlen (Einlösung der Versicherungsur-
kunde). Die Folgeprämien einschließlich Gebühren und Versi-
cherungssteuer sind zu den vereinbarten Fälligkeitsterminen zu
entrichten.

2. Für die Folgen nicht rechtzeitiger Prämienzahlung gelten die
§§ 38 ff VersVG.

3. Der Versicherungsschutz beginnt mit der Einlösung der Versi-
cherungsurkunde (Pkt. 1.), jedoch nicht vor dem vereinbarten
Zeitpunkt. Wird die erste oder die einmalige Prämie erst danach
eingefordert, dann aber binnen 14 Tagen oder ohne schuldhaf-
ten weiteren Verzug gezahlt, ist der Versicherungsschutz ab
dem vereinbarten Versicherungsbeginn gegeben.

4. Soll der Versicherungsschutz schon vor Einlösung der Versi-
cherungsurkunde beginnen (vorläufige Deckung), ist die aus-
drückliche Zusage der vorläufigen Deckung durch den Versi-
cherer erforderlich. Die Ausstellung einer Versicherungsbestäti-
gung nach den luftfahrtrechtlichen Bestimmungen in der jeweils
geltenden Fassung bewirkt die Übernahme einer vorläufigen
Deckung.

Die vorläufige Deckung endet bei Annahme des Antrages mit
der Einlösung der Versicherungsurkunde. Sie tritt außer Kraft,
wenn der Antrag unverändert angenommen wird und der Versi-
cherungsnehmer mit der Zahlung der ersten oder der einmali-
gen Prämie schuldhaft in Verzug gerät (Pkt. 2.).

Der Versicherer ist berechtigt, die vorläufige Deckung mit einer
Frist von einer Woche schriftlich zu kündigen. Dem Versicherer
gebührt in diesem Fall die auf die Zeit des Versicherungsschut-
zes entfallende anteilige Prämie.

Artikel 7
Leistungen des Versicherers

Soweit nichts anderes vereinbart ist, gilt:

1. Die Versicherungssumme stellt die Höchstleistung des Versi-
cherers für einen Versicherungsfall im Sinne des Artikel 3 dar,
und zwar auch dann, wenn sich der Versicherungsschutz auf
mehrere schadenersatzpflichtige Personen erstreckt.

2. Ist eine Pauschalversicherungssumme vereinbart, so gilt diese
für Personenschäden, Sachschäden und Vermögensschäden,
die auf einen versicherten Personen- oder Sachschaden zu-
rückzuführen sind, zusammen.

3. An einer Sicherheitsleistung oder Hinterlegung, die der Versi-
cherungsnehmer kraft Gesetzes oder gerichtlicher Anordnung
zur Deckung einer Schadenersatzverpflichtung zu erbringen hat,
beteiligt sich der Versicherer in demselben Umfang wie an der
Ersatzleistung.
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4. Sind Rentenzahlungen zu leisten und übersteigt der Kapitalwert
der Rente die Versicherungssumme oder den nach Abzug all-
fälliger sonstiger Leistungen aus demselben Versicherungsfall
noch verbleibenden Rest der Versicherungssumme, so wird die
Rente nur im Verhältnis der Versicherungssumme oder ihres
Restbetrages zum Kapitalwert der Rente geleistet. Der Ermitt-
lung des Kapitalwertes der Rente ist die österreichische Sterbe-
tafel OEM 80/82 und ein Zinsfuß von 3% zu Grunde zu legen.

5. Rettungskosten, Kosten:

5.1 Die Versicherung umfasst den Ersatz von Rettungskosten.

5.2 Die Versicherung umfasst ferner die den Umständen nach
gebotenen gerichtlichen und außergerichtlichen Kosten
der Feststellung und Abwehr einer von einem Dritten
behaupteten Schadenersatzpflicht, und zwar auch dann,
wenn sich der Anspruch als unberechtigt erweist.

5.3 Die Versicherung umfasst weiters die Kosten der über
Weisung des Versicherers geführten Verteidigung in ei-
nem Strafverfahren.

Kosten gemäß den Punkten 5.1. bis 5.3. werden auf die Versi-
cherungssumme angerechnet.

6. Falls die vom Versicherer verlangte Erledigung eines Schaden-
ersatzanspruches durch Anerkenntnis, Befriedigung oder Ver-
gleich am Widerstand des Versicherungsnehmers scheitert und
der Versicherer mittels eingeschriebenen Briefes die Erklärung
abgibt, seinen vertragsmäßigen Anteil an Entschädigung und
Kosten zur Befriedigung des Geschädigten zur Verfügung zu
halten, hat der Versicherer für den von der erwähnten Erklä-
rung an entstehenden Mehraufwand an Hauptsache, Zinsen
und Kosten nicht aufzukommen.

Artikel 8
Risikoausschlüsse

Soweit nichts anderes vereinbart ist, gilt:

1. Der Versicherungsschutz umfasst nicht Ersatzansprüche,

1.1 die in unmittelbarem oder mittelbarem Zusammenhang mit
Gewalthandlungen von Staaten oder gegen Staaten und
ihre Organe, Gewalthandlungen von politischen oder ter-
roristischen Organisationen, Gewalthandlungen anlässlich
öffentlicher Versammlungen, Kundgebungen und Aufmär-
schen sowie Gewalthandlungen anlässlich von Streiks und
Aussperrungen entstehen;

1.2 die durch oder im Zusammenhang mit einer Entführung
oder jeder ungesetzlichen Besitzergreifung oder wider-
rechtlichen Kontrolle von Luftfahrzeugen bzw. Luftfahrtge-
räten oder deren Besatzungen (einschließlich des Versu-
ches solcher Besitzergreifungen oder Kontrolle) durch
eine Person bzw. mehrere Personen, die ohne Genehmi-
gung des Versicherungsnehmers handeln, entstehen;

Das Luftfahrzeug oder Luftfahrtgerät kann erst wieder bei
der unversehrten Rückkehr (Landung) desselben zum
Versicherungsnehmer auf einem durch die geografische
Begrenzung (örtlicher Geltungsbereich) im Versicherungs-
vertrag nicht ausgeschlossenen und für die Operation des
Luftfahrzeuges oder Luftfahrtgerätes vollkommen geeigne-
ten Flugplatz als unter der Kontrolle des Versicherungs-
nehmers befindlich erachtet werden. (Eine solche unver-
sehrte Rückkehr wird erfordern, dass das Luftfahrzeug
oder Luftfahrtgerät mit abgestellten Triebwerken und ohne
Zwang geparkt ist.)

1.3 die in unmittelbarem oder mittelbarem Zusammenhang mit
Auswirkungen der Atomenergie entstehen, insbesondere
mit

1.3.1 Reaktionen spaltbarer oder verschmelzbarer Kern-
brennstoffe;

1.3.2 der Strahlung radioaktiver Stoffe, sowie der Einwir-
kung von Strahlen, die durch Beschleunigung gela-
dener Teilchen erzeugt werden;

1.3.3 der Verseuchung durch radioaktive Stoffe;

1.4 die in unmittelbarem oder mittelbarem Zusammenhang mit
Lärm (ob für das menschliche Ohr hörbar oder nicht),
Vibration, Überschallknall, sowie jeglicher damit im Zu-
sammenhang stehender Erscheinung oder durch Ver-
schmutzung oder durch Verseuchung jeglicher Art oder
durch elektrische oder elektromagnetische Störung entste-
hen, sofern diese Schäden nicht auf Absturz, Feuer, Ex-
plosion, Zusammenstoß oder angemeldeten Noteinflug,
der anormale Flugoperationen mit sich bringt, zurückzu-
führen sind;

1.5 die aus der Verwendung des Luftfahrzeuges oder Luft-
fahrtgerätes bei der Ausführung von Verbands-, Rekord-,
Akrobatik- und Kunstflügen, bei Flügen im Zusammen-
hang mit der Teilnahme an Wettbewerben, sowie beim
Einfliegen von Neukonstruktionen und sonstigen bewilli-
gungspflichtigen Erprobungsflügen entstehen;

1.6 die aus der Verwendung des Luftfahrzeuges oder Luft-
fahrtgerätes bei Flügen mit Spezialaufgaben (z.B. Lasten-
abwürfen, Transport von Außenlasten, Luftbildaufnahmen,
Vermessungsflügen, Agrarflügen, Schleppen von Rekla-
metransparenten und Segelflugzeugen) entstehen;

1.7 wegen Schäden, die dem Versicherungsnehmer (den Ver-
sicherungsnehmern) selbst zugefügt werden;

Bei juristischen Personen, geschäftsunfähigen und be-
schränkt geschäftsfähigen Personen werden die gesetzli-
chen Vertreter dem Versicherungsnehmer gleichgehalten.

1.8 in der Halter-Haftpflichtversicherung (Art. 1 Pkt. 2.1.): we-
gen Schäden, die den Insassen des versicherten Luftfahr-
zeuges oder Luftfahrtgerätes zugefügt werden;

Insassen sind alle Personen, die sich im bzw. am Luftfahr-
zeug oder Luftfahrtgerät (z.B.: über Bergeseil mit diesem
verbunden) befinden.

Schadenersatzansprüche von Flugschülern (Art. 2.4.) sind
jedoch ungeachtet dieser Bestimmung versichert.

1.9 wegen Schäden an Sachen, die der Versicherungsneh-
mer oder die für ihn handelnden Personen entliehen,
gemietet, geleast, gepachtet oder in Verwahrung genom-
men haben, sei es auch im Zuge der Verwahrung als
Nebenverpflichtung;

1.10 wegen Schäden an beweglichen Sachen, die bei oder
infolge ihrer Benützung, Beförderung, Bearbeitung oder
einer sonstigen Tätigkeit an oder mit ihnen entstehen;

1.11 die durch Mitnahme von explosionsgefährlichen oder
leichtentzündlichen Stoffen oder Gasen, mit Ausnahme
von Betriebsstoffen, entstehen;

1.12 aus Arbeitsunfällen (im Sinne der Sozialversicherungsge-
setze) von Arbeitnehmern des Versicherungsnehmers
oder Halters. Forderungen eines Sozialversicherungsträ-
gers gegen den Arbeitgeber oder diesem gemäß den
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Sozialversicherungsgesetzen gleichgestellte Personen fal-
len nicht unter diese Ausschlussbestimmung;

2. Der Versicherungsschutz erstreckt sich zudem nicht auf Scha-
denersatzverpflichtungen der Personen, die den Schaden, für
den sie von einem Dritten verantwortlich gemacht werden,
rechtswidrig und vorsätzlich herbeigeführt haben.

Artikel 9
Obliegenheiten

Soweit nichts anderes vereinbart ist, gilt:

1. Als Obliegenheiten, die zum Zweck der Verminderung der Ge-
fahr oder der Verhütung einer Erhöhung der Gefahr dem Versi-
cherer gegenüber zu erfüllen sind und deren Verletzung im
Zeitpunkt des Versicherungsfalles die Freiheit des Versicherers
von der Verpflichtung zur Leistung bewirkt (§ 6 Abs. 2 VersVG),
werden bestimmt, dass

1.1 die gesetzlichen Bestimmungen und behördlichen Aufla-
gen über das Halten und den Betrieb von Luftfahrzeugen
oder Luftfahrtgeräten eingehalten werden und die erfor-
derlichen behördlichen Genehmigungen erteilt sind;

1.2 die Vorschriften des Herstellers bzw. allfällige behördliche
Vorschriften über die Verwendung des Luftfahrzeuges
oder Luftfahrtgerätes eingehalten werden;

1.3 der Pilot die behördlich vorgeschriebene Erlaubnis zum
Führen des Luftfahrzeuges oder Luftfahrtgerätes; der Fall-
schirmspringer den für den betreffenden Absprung erfor-
derlichen Luftfahrerschein (Luftfahrerbewilligung) besitzt;
Schüler die für ihre Ausbildung erforderliche behördliche
Erlaubnis haben;

1.4 neben dem Piloten auch das übrige Luftfahrtpersonal alle
zur Ausübung ihres Dienstes bei dem betreffenden Flug
behördlich vorgeschriebenen Genehmigungen und Zeug-
nisse besitzt;

1.5 sich der Pilot, das übrige Luftfahrtpersonal, sowie die in
Artikel 2.3. und 4. genannten Personen nicht in einem
durch Alkohol oder Suchtgift beeinträchtigten Zustand be-
finden.

2. Als Obliegenheiten, deren Verletzung nach Eintritt des Versi-
cherungsfalles die Freiheit des Versicherers von der Verpflich-
tung zur Leistung bewirkt (§ 6 Abs. 3 VersVG), werden be-
stimmt:

2.1 im Fall der Verletzung von Personen diesen Hilfe zu
leisten oder, falls die hierzu Verpflichteten dazu nicht fähig
sind, unverzüglich für fremde Hilfe zu sorgen;

2.2 bei Personenschäden die nächste Polizei- oder Gendar-
meriedienststelle sofort zu verständigen;

2.3 Der Versicherungsnehmer hat dem Versicherer längstens
innerhalb einer Woche ab Kenntnis

- den Versicherungsfall unter möglichst genauer An-
gabe des Sachverhaltes,

- die Anspruchserhebung durch den geschädigten
Dritten,

- die Einleitung eines damit im Zusammenhang ste-
henden verwaltungsbehördlichen oder gerichtlichen
Verfahrens

schriftlich anzuzeigen.

2.4 Der Versicherungsnehmer hat nach Möglichkeit zur Fest-
stellung des Sachverhaltes beizutragen.

2.5 Ohne Einwilligung des Versicherers ist der Versicherungs-
nehmer nicht berechtigt, die Ersatzansprüche des geschä-
digten Dritten ganz oder teilweise anzuerkennen oder zu
vergleichen.

2.6 Dem Versicherer ist, außer im Fall der Freiheit von der
Verpflichtung zur Leistung, die Führung des Rechtsstreites
über den Ersatzanspruch zu überlassen, dem vom Versi-
cherer bestellten Rechtsanwalt ist Prozessvollmacht zu
erteilen und jede von diesem verlangte sachdienliche Auf-
klärung zu geben.

2.7 Ist dem Versicherungsnehmer die rechtzeitige Einholung
der Weisungen des Versicherers nicht möglich, so hat der
Versicherungsnehmer aus eigenem innerhalb der vorge-
schriebenen Frist alle gebotenen Prozesshandlungen vor-
zunehmen.

Artikel 10
Versicherungsperiode; Laufzeit des Vertrages

1. Versicherungsperiode

Als Versicherungsperiode gilt, wenn der Versicherungsvertrag
nicht für kürzere Zeit abgeschlossen ist, der Zeitraum eines
Jahres.

2. Vertragsdauer

Soweit nicht anderes vereinbart ist, endet der Versicherungsver-
trag mit dem in der Versicherungsurkunde angegebenen Ablauf
der Vertragslaufzeit, ohne dass es einer Kündigung bedarf.

Artikel 11
Kündigung des Vertrages

1. Kündigung nach Eintritt des Versicherungsfalles

Für die Kündigung nach Eintritt des Versicherungsfalles gilt
§ 158 VersVG.

2. Wegfall des versicherten Risikos oder Veräußerung des versi-
cherten Luftfahrzeuges oder Luftfahrtgerätes.

Für den Wegfall des versicherten Risikos gilt § 68 VersVG, für
die Veräußerung des versicherten Luftfahrzeuges oder Luftfahrt-
gerätes § 158 h VersVG.

Als Wegfall des versicherten Risikos gilt auch der Wegfall der
behördlichen Genehmigung.

3. Konkurs oder Ausgleichsverfahren über das Vermögen des
Versicherungsnehmers.

Nach Eröffnung des Konkurses oder des Ausgleichsverfahrens
über das Vermögen des Versicherungsnehmers bzw. der An-
ordnung der Zwangsverwaltung über das versicherte Luftfahr-
zeug oder Luftfahrtgerät kann der Versicherer den Vertrag mit
einer Frist von einem Monat kündigen.

4. Dem Versicherer gebührt jeweils die Prämie für die bis zur
Vertragsauflösung verstrichene Vertragslaufzeit.

Artikel 12
Vollmacht des Versicherers

1. Der Versicherer ist, außer im Fall der Freiheit von der Verpflich-
tung zur Leistung, bevollmächtigt, die ihm zur Befriedigung oder
zur Abwehr der Ersatzansprüche des geschädigten Dritten
zweckmäßig erscheinenden Erklärungen im Namen des Versi-
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cherungsnehmers im Rahmen der Versicherungssumme und
der übernommenen Gefahr abzugeben.

2. Versicherungsansprüche dürfen vor ihrer endgültigen Feststel-
lung ohne ausdrückliche Zustimmung des Versicherers weder
abgetreten noch verpfändet werden.

Artikel 13
Gerichtsstand

Der Versicherungsnehmer kann Ansprüche aus dem Versicherungs-
vertrag auch bei den Gerichten geltend machen, in deren Sprengel
er seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt oder seinen Sitz im
Inland hat.

Artikel 14
Rechtsstellung der am Vertrag beteiligten Personen

Soweit die Versicherung neben Schadenersatzverpflichtungen des
Versicherungsnehmers selbst auch Schadenersatzverpflichtungen an-
derer Personen umfasst, sind alle in dem Versicherungsvertrag be-

züglich des Versicherungsnehmers getroffenen Bestimmungen auch
auf diese Personen sinngemäß anzuwenden; sie sind neben dem
Versicherungsnehmer im gleichen Umfang wie dieser für die Erfül-
lung der Obliegenheiten verantwortlich. Die Ausübung der Rechte
aus dem Versicherungsvertrag steht ausschließlich dem Versiche-
rungsnehmer zu.

Artikel 15
Form der Erklärungen

Alle Mitteilungen und Erklärungen des Versicherungsnehmers und
der mitversicherten Personen bedürfen zu ihrer Verbindlichkeit der
Schriftform.

Artikel 16
Anzuwendendes Recht

Es gilt österreichisches Recht.

Soweit die ALHB 1998 oder allfällige besondere Vereinbarungen keine Sonderregelungen beinhalten, gelten die gesetzlichen Vorschriften.

Die zitierten Bestimmungen des VersVG sind im Anhang abgedruckt.

Rententafel

Auf Grund der österreichischen allgemeinen Sterbetafel OEM 80/82 und eines Zinsfußes von jährlich 3% (Artikel 7.4)

Jahresbetrag der monatlich im Voraus zahlbaren lebenslangen *) Rente für einen Kapitalsbetrag von EUR 1.000,00

Jahres- Jahres- Jahres- Jahres- Jahres- Jahres- Jahres- Jahres-
Alter **) rente Alter **) rente Alter **) rente Alter **) rente Alter **) rente Alter **) rente Alter **) rente Alter **) rente

0 34,95 10 36,32 20 39,06 30 42,99 40 49,69 50 60,91 60 80,60 70 120,86
1 34,60 11 36,56 21 39,37 31 43,51 41 50,57 51 62,40 61 83,39 71 126,78
2 34,74 12 36,81 22 39,70 32 44,06 42 51,50 52 63,96 62 86,40 72 133,18
3 34,90 13 37,08 23 40,04 33 44,64 43 52,48 53 65,62 63 89,65 73 140,07
4 35,07 14 37,35 24 40,40 34 45,26 44 53,50 54 67,37 64 93,17 74 147,44
5 35,26 15 37,63 25 40,78 35 45,91 45 54,58 55 69,24 65 96,97 75 155,31
6 35,45 16 37,92 26 41,18 36 46,59 46 55,72 56 71,22 66 101,07 76 163,71
7 35,65 17 38,20 27 41,60 37 47,31 47 56,92 57 73,34 67 105,49 77 172,68
8 35,86 18 38,48 28 42,04 38 48,06 48 58,18 58 75,60 68 110,25 78 182,27
9 36,09 19 38,76 29 42,50 39 48,86 49 59,51 59 78,01 69 115,35 79 192,58

80 203,62

*) Bei zeitlich begrenzten Renten ist die Höhe der auf einen Kapitalsbetrag von EUR 1.000,00 entfallenden Jahresrente aus denselben Rechnungsgrundlagen zu erstellen.

**) Für die Berechnung der Rente ist das Alter des Rentners an seinem dem Beginn des Rentenbezuges nächstgelegenen Geburtstag maßgebend.

Anhang

Auszug aus dem Versicherungsvertragsgesetz 1958 idF BGBl.
Nr. 509/1994

§ 6.

1. Ist im Vertrag bestimmt, dass bei Verletzung einer Obliegenheit,
die vor dem Eintritt des Versicherungsfalles dem Versicherer
gegenüber zu erfüllen ist, der Versicherer von der Verpflichtung
zur Leistung frei sein soll, so tritt die vereinbarte Rechtsfolge
nicht ein, wenn die Verletzung als eine unverschuldete anzuse-
hen ist. Der Versicherer kann den Vertrag innerhalb eines
Monates, nachdem er von der Verletzung Kenntnis erlangt hat,
ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist kündigen, es sei denn,
dass die Verletzung als eine unverschuldete anzusehen ist.
Kündigt der Versicherer innerhalb eines Monates nicht, so kann
er sich auf die vereinbarte Leistungsfreiheit nicht berufen.

1a) Bei der Verletzung einer Obliegenheit, die die dem Versiche-
rungsvertrag zu Grunde liegende Äquivalenz zwischen Risiko
und Prämie aufrechterhalten soll, tritt die vereinbarte Leistungs-
freiheit außerdem nur in dem Verhältnis ein, in dem die verein-
barte hinter der für das höhere Risiko tarifmäßig vorgesehenen

Prämie zurückbleibt. Bei der Verletzung von Obliegenheiten zu
sonstigen bloßen Meldungen und Anzeigen, die keinen Einfluss
auf die Beurteilung des Risikos durch den Versicherer haben,
tritt Leistungsfreiheit nur ein, wenn die Obliegenheit vorsätzlich
verletzt worden ist.

2. Ist eine Obliegenheit verletzt, die vom Versicherungsnehmer
zum Zweck der Verminderung der Gefahr oder der Verhütung
einer Erhöhung der Gefahr dem Versicherer gegenüber - unab-
hängig von der Anwendbarkeit des Abs. 1 a - zu erfüllen ist, so
kann sich der Versicherer auf die vereinbarte Leistungsfreiheit
nicht berufen, wenn die Verletzung keinen Einfluss auf den
Eintritt des Versicherungsfalles oder soweit sie keinen Einfluss
auf den Umfang der dem Versicherer obliegenden Leistung
gehabt hat.

3. Ist die Leistungsfreiheit für den Fall vereinbart, dass eine Oblie-
genheit verletzt wird, die nach dem Eintritt des Versicherungs-
falles dem Versicherer gegenüber zu erfüllen ist, so tritt die
vereinbarte Rechtsfolge nicht ein, wenn die Verletzung weder
auf Vorsatz noch auf grober Fahrlässigkeit beruht. Wird die
Obliegenheit nicht mit dem Vorsatz verletzt, die Leistungspflicht
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des Versicherers zu beeinflussen oder die Feststellung solcher
Umstände zu beeinträchtigen, die erkennbar für die Leistungs-
pflicht des Versicherers bedeutsam sind, so bleibt der Versiche-
rer zur Leistung verpflichtet, soweit die Verletzung weder auf
die Feststellung des Versicherungsfalles noch auf die Feststel-
lung oder den Umfang der dem Versicherer obliegenden Lei-
stung Einfluss gehabt hat.

4. Eine Vereinbarung, nach welcher der Versicherer bei Verlet-
zung einer Obliegenheit zum Rücktritt berechtigt sein soll, ist
unwirksam.

5. Der Versicherer kann aus einer fahrlässigen Verletzung einer
vereinbarten Obliegenheit Rechte nur ableiten, wenn dem Ver-
sicherungsnehmer vorher die Versicherungsbedingungen aus-
gefolgt worden sind oder ihm eine andere Urkunde ausgefolgt
worden ist, in der die Obliegenheit mitgeteilt wird.

§ 12.

1. Die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag verjähren in drei
Jahren. Steht der Anspruch einem Dritten zu, so beginnt die
Verjährung zu laufen, sobald diesem sein Recht auf die Lei-
stung des Versicherers bekanntgeworden ist; ist dem Dritten
dieses Recht nicht bekanntgeworden, so verjähren seine An-
sprüche erst nach zehn Jahren.

2. Ist ein Anspruch des Versicherungsnehmers beim Versicherer
angemeldet worden, so ist die Verjährung bis zum Einlangen
einer schriftlichen Entscheidung des Versicherers gehemmt, die
zumindest mit der Anführung einer der Ablehnung derzeit zu
Grunde gelegten Tatsache und gesetzlichen oder vertraglichen
Bestimmungen begründet ist. Nach zehn Jahren tritt jedoch die
Verjährung jedenfalls ein.

3. Der Versicherer ist von der Verpflichtung zur Leistung frei,
wenn der Anspruch auf Leistung nicht innerhalb eines Jahres
gerichtlich geltend gemacht wird. Die Frist beginnt erst, nach-
dem der Versicherer dem Versicherungsnehmer gegenüber den
erhobenen Anspruch in einer dem Abs. 2 entsprechenden Wei-
se, sowie unter Angabe der mit dem Ablauf der Frist verbunde-
nen Rechtsfolge abgelehnt hat; sie ist für die Dauer von Ver-
gleichsverhandlungen über den erhobenen Anspruch und für
die Zeit, in der der Versicherungsnehmer ohne sein Verschul-
den an der rechtzeitigen gerichtlichen Geltendmachung des
Anspruches gehindert ist, gehemmt.

§ 16.

1. Der Versicherungsnehmer hat beim Abschluss des Vertrages
alle ihm bekannten Umstände, die für die Übernahme der
Gefahr erheblich sind, dem Versicherer anzuzeigen. Erheblich
sind jene Gefahrenumstände, die geeignet sind, auf den Ent-
schluss des Versicherers, den Vertrag überhaupt oder zu den
vereinbarten Bestimmungen abzuschließen, einen Einfluss aus-
zuüben. Ein Umstand, nach welchem der Versicherer ausdrück-
lich und schriftlich gefragt hat, gilt im Zweifel als erheblich.

2. Ist dieser Vorschrift zuwider die Anzeige eines erheblichen
Umstandes unterblieben, so kann der Versicherer vom Vertrag
zurücktreten. Das gleiche gilt, wenn die Anzeige eines erhebli-
chen Umstandes deshalb unterblieben ist, weil sich der Versi-
cherungsnehmer der Kenntnis des Umstandes arglistig entzo-
gen hat.

3. Der Rücktritt ist ausgeschlossen, wenn der Versicherer den
nicht angezeigten Umstand kannte. Er ist auch ausgeschlossen,
wenn die Anzeige ohne Verschulden des Versicherungsneh-
mers unterblieben ist; hat jedoch der Versicherungsnehmer ei-
nen Umstand nicht angezeigt, nach dem der Versicherer nicht
ausdrücklich und genau umschrieben gefragt hat, so kann die-
ser vom Vertrag nur dann zurücktreten, wenn die Anzeige
vorsätzlich oder grob fahrlässig unterblieben ist.

§ 17.

1. Der Versicherer kann vom Vertrag auch dann zurücktreten,
wenn über einen erheblichen Umstand eine unrichtige Anzeige
gemacht ist.

2. Der Rücktritt ist ausgeschlossen, wenn die Unrichtigkeit dem
Versicherer bekannt war oder die Anzeige ohne Verschulden
des Versicherungsnehmers unrichtig gemacht worden ist.

§ 18.

Hatte der Versicherungsnehmer die Gefahrenumstände anhand
schriftlicher, vom Versicherer gestellter Fragen anzuzeigen, so kann
der Versicherer wegen unterbliebener Anzeige eines Umstandes,
nach dem nicht ausdrücklich und genau umschrieben gefragt worden
ist, nur im Falle arglistiger Verschweigung zurücktreten.

§ 19.

Wird der Vertrag von einem Bevollmächtigten oder von einem Vertre-
ter ohne Vertretungsmacht abgeschlossen, so kommt für das Rück-
trittsrecht des Versicherers nicht nur die Kenntnis und die Arglist des
Vertreters, sondern auch die Kenntnis und die Arglist des Versiche-
rungsnehmers in Betracht. Der Versicherungsnehmer kann sich dar-
auf, dass die Anzeige eines erheblichen Umstandes ohne Verschul-
den unterblieben oder unrichtig gemacht ist, nur berufen, wenn we-
der dem Vertreter noch ihm selbst ein Verschulden zur Last fällt.

§ 20.

1. Der Rücktritt ist nur innerhalb eines Monates zulässig. Die Frist
beginnt mit dem Zeitpunkt, in welchem der Versicherer von der
Verletzung der Anzeigepflicht Kenntnis erlangt.

2. Der Rücktritt ist gegenüber dem Versicherungsnehmer zu erklä-
ren. Im Falle des Rücktrittes sind, soweit dieses Bundesgesetz
nicht in Ansehung der Prämie etwas anderes bestimmt, beide
Teile verpflichtet, einander die empfangenen Leistungen zurück-
zugewähren; eine Geldsumme ist von dem Zeitpunkt des Emp-
fanges an zu verzinsen.

§ 21.

Tritt der Versicherer zurück, nachdem der Versicherungsfall eingetre-
ten ist, so bleibt seine Verpflichtung zur Leistung gleichwohl beste-
hen, wenn der Umstand, in Ansehung dessen die Anzeigepflicht
verletzt ist, keinen Einfluss auf den Eintritt des Versicherungsfalles
oder soweit er keinen Einfluss auf den Umfang der Leistung des
Versicherers gehabt hat.

§ 23.

1. Nach Abschluss des Vertrages darf der Versicherungsnehmer
ohne Einwilligung des Versicherers weder eine Erhöhung der
Gefahr vornehmen noch ihre Vornahme durch einen Dritten
gestatten.

2. Erlangt der Versicherungsnehmer davon Kenntnis, dass durch
eine von ihm ohne Einwilligung des Versicherers vorgenomme-
ne oder gestattete Änderung die Gefahr erhöht ist, so hat er
dem Versicherer unverzüglich Anzeige zu machen.

§ 24.

1. Verletzt der Versicherungsnehmer die Vorschrift des § 23
Abs. 1, so kann der Versicherer das Versicherungsverhältnis
ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist kündigen. Beruht die
Verletzung nicht auf einem Verschulden des Versicherungsneh-
mers, so muss dieser die Kündigung erst mit dem Ablauf eines
Monates gegen sich gelten lassen.
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2. Das Kündigungsrecht erlischt, wenn es nicht innerhalb eines
Monates von dem Zeitpunkt an ausgeübt wird, in welchem der
Versicherer von der Erhöhung der Gefahr Kenntnis erlangt,
oder wenn der Zustand wiederhergestellt ist, der vor der Erhö-
hung bestanden hat.

§ 25.

1. Der Versicherer ist im Fall einer Verletzung der Vorschrift des
§ 23 Abs. 1 von der Verpflichtung zur Leistung frei, wenn der
Versicherungsfall nach der Erhöhung der Gefahr eintritt.

2. Die Verpflichtung des Versicherers bleibt bestehen, wenn die
Verletzung nicht auf einem Verschulden des Versicherungsneh-
mers beruht. Der Versicherer ist jedoch auch in diesem Fall von
der Verpflichtung zur Leistung frei, wenn die im § 23 Abs. 2
vorgesehene Anzeige nicht unverzüglich gemacht wird und der
Versicherungsfall später als einen Monat nach dem Zeitpunkt
eintritt, in welchem die Anzeige dem Versicherer hätte zugehen
müssen, es sei denn, dass ihm in diesem Zeitpunkt die Erhö-
hung der Gefahr bekannt war.

3. Die Verpflichtung des Versicherers zur Leistung bleibt auch
dann bestehen, wenn zur Zeit des Eintritts des Versicherungs-
falles die Frist für die Kündigung des Versicherers abgelaufen
und eine Kündigung nicht erfolgt ist oder wenn die Erhöhung
der Gefahr keinen Einfluss auf den Eintritt des Versicherungs-
falles oder soweit sie keinen Einfluss auf den Umfang der
Leistung des Versicherers gehabt hat.

§ 26.

Die Vorschriften der §§ 23 bis 25 sind nicht anzuwenden, wenn der
Versicherungsnehmer zu der Erhöhung der Gefahr durch das Inter-
esse des Versicherers oder durch ein Ereignis, für das der Versiche-
rer haftet, oder durch ein Gebot der Menschlichkeit veranlasst wird.

§ 27.

1. Tritt nach dem Abschluss des Vertrages unabhängig vom Wil-
len des Versicherungsnehmers eine Erhöhung der Gefahr ein,
so ist der Versicherer berechtigt, das Versicherungsverhältnis
unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von einem Monat zu
kündigen. Das Kündigungsrecht erlischt, wenn es nicht inner-
halb eines Monats von dem Zeitpunkt an ausgeübt wird, in dem
der Versicherer von der Erhöhung der Gefahr Kenntnis erlangt
hat, oder wenn der Zustand wiederhergestellt ist, der vor der
Erhöhung bestanden hat.

2. Der Versicherungsnehmer hat, sobald er von der Erhöhung der
Gefahr Kenntnis erlangt, dem Versicherer unverzüglich Anzeige
zu machen.

3. Ist die Erhöhung der Gefahr durch allgemein bekannte Umstän-
de verursacht, die nicht nur auf die Risiken bestimmter Versi-
cherungsnehmer einwirken, etwa durch eine Änderung von
Rechtsvorschriften, so erlischt das Kündigungsrecht des Versi-
cherers nach Abs. 1 erst nach einem Jahr und ist Abs. 2 nicht
anzuwenden.

§ 28.

1. Wird die im § 27 Abs. 2 vorgesehene Anzeige nicht unverzüg-
lich gemacht, so ist der Versicherer von der Verpflichtung zur
Leistung frei, wenn der Versicherungsfall später als einen Mo-
nat nach dem Zeitpunkt eintritt, in welchem die Anzeige dem
Versicherer hätte zugehen müssen.

2. Die Verpflichtung des Versicherers bleibt bestehen, wenn ihm
die Erhöhung der Gefahr in dem Zeitpunkt bekannt war, in
welchem ihm die Anzeige hätte zugehen müssen. Das gleiche
gilt, wenn zur Zeit des Eintritts des Versicherungsfalles die Frist
für die Kündigung des Versicherers abgelaufen und eine Kündi-

gung nicht erfolgt ist, oder wenn die Erhöhung der Gefahr
keinen Einfluss auf den Eintritt des Versicherungsfalles oder
soweit sie keinen Einfluss auf den Umfang der Leistung des
Versicherers gehabt hat.

§ 29.

Eine unerhebliche Erhöhung der Gefahr kommt nicht in Betracht.
Eine Erhöhung der Gefahr kommt auch dann nicht in Betracht, wenn
nach den Umständen als vereinbart anzusehen ist, dass das Versi-
cherungsverhältnis durch die Erhöhung der Gefahr nicht berührt wer-
den soll.

§ 30.

Die Vorschriften der §§ 23 bis 29 sind auch auf eine in der Zeit
zwischen Stellung und Annahme des Versicherungsantrages einge-
tretene Erhöhung der Gefahr anzuwenden, die dem Versicherer bei
der Annahme des Antrages nicht bekannt war.

§ 31.

1. Liegen die Voraussetzungen, unter denen der Versicherer nach
den Vorschriften dieses Kapitels zum Rücktritt oder zur Kündi-
gung berechtigt ist, nur für einen Teil der Gegenstände oder
Personen vor, auf die sich die Versicherung bezieht, so steht
dem Versicherer das Recht des Rücktrittes oder der Kündigung
für den übrigen Teil nur zu, wenn anzunehmen ist, dass für
diesen allein der Versicherer den Vertrag unter den gleichen
Bestimmungen nicht geschlossen hätte.

2. Macht der Versicherer von dem Recht des Rücktrittes oder der
Kündigung für einen Teil der Gegenstände oder Personen Ge-
brauch, so ist der Versicherungsnehmer berechtigt, das Versi-
cherungsverhältnis für den übrigen Teil zu kündigen; die Kündi-
gung kann jedoch nicht für einen späteren Zeitpunkt als den
Schluss der Versicherungsperiode erklärt werden, in welcher
der Rücktritt des Versicherers oder seine Kündigung wirksam
wird.

3. Liegen die Voraussetzungen, unter denen der Versicherer we-
gen einer Verletzung der Vorschriften über die Erhöhung der
Gefahr von der Verpflichtung zur Leistung frei ist, für einen Teil
der Gegenstände oder Personen vor, auf die sich die Versiche-
rung bezieht, so ist die Vorschrift des Abs. 1 auf die Befreiung
entsprechend anzuwenden.

§ 38.

1. Ist die erste oder einmalige Prämie innerhalb von 14 Tagen
nach dem Abschluss des Versicherungsvertrags und nach der
Aufforderung zur Prämienzahlung nicht gezahlt, so ist der Versi-
cherer, solange die Zahlung nicht bewirkt ist, berechtigt, vom
Vertrag zurückzutreten. Es gilt als Rücktritt, wenn der Anspruch
auf die Prämie nicht innerhalb dreier Monate vom Fälligkeitstag
an gerichtlich geltend gemacht wird.

2. Ist die erste oder einmalige Prämie zur Zeit des Eintritts des
Versicherungsfalles und nach Ablauf der Frist des Abs. 1 noch
nicht gezahlt, so ist der Versicherer von der Verpflichtung zur
Leistung frei, es sei denn, dass der Versicherungsnehmer an
der rechtzeitigen Zahlung der Prämie ohne sein Verschulden
verhindert war.

3. Die Aufforderung zur Prämienzahlung hat die im Abs. 1 und 2
vorgesehenen Rechtsfolgen nur, wenn der Versicherer den Ver-
sicherungsnehmer dabei auf diese hingewiesen hat.

4. Die Nichtzahlung von Zinsen oder Kosten löst die Rechtsfolgen
der Abs. 1 und 2 nicht aus.
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§ 39.

1. Wird eine Folgeprämie nicht rechtzeitig gezahlt, so kann der
Versicherer dem Versicherungsnehmer auf dessen Kosten
schriftlich eine Zahlungsfrist von mindestens zwei Wochen be-
stimmen; zur Unterzeichnung genügt eine Nachbildung der ei-
genhändigen Unterschrift. Dabei sind die Rechtsfolgen anzuge-
ben, die nach Abs. 2 und 3 mit dem Ablauf der Frist verbunden
sind. Eine Fristbestimmung, ohne Beachtung dieser Vorschrif-
ten, ist unwirksam.

2. Tritt der Versicherungsfall nach dem Ablauf der Frist ein und ist
der Versicherungsnehmer zur Zeit des Eintrittes mit der Zah-
lung der Folgeprämie in Verzug, so ist der Versicherer von der
Verpflichtung zur Leistung frei, es sei denn, dass der Versiche-
rungsnehmer an der rechtzeitigen Zahlung ohne sein Verschul-
den verhindert war.

3. Der Versicherer kann nach dem Ablauf der Frist das Versiche-
rungsverhältnis ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist kündi-
gen, wenn der Versicherungsnehmer mit der Zahlung im Ver-
zug ist. Die Kündigung kann bereits mit der Bestimmung der
Zahlungsfrist so verbunden werden, dass sie mit Fristablauf
wirksam wird, wenn der Versicherungsnehmer in diesem Zeit-
punkt mit der Zahlung im Verzug ist; darauf ist der Versiche-
rungsnehmer bei der Kündigung ausdrücklich aufmerksam zu
machen. Die Wirkungen der Kündigung fallen fort, wenn der
Versicherungsnehmer innerhalb eines Monates nach der Kündi-
gung oder, falls die Kündigung mit der Fristbestimmung verbun-
den worden ist, innerhalb eines Monates nach dem Ablauf der
Zahlungsfrist die Zahlung nachholt, sofern nicht der Versiche-
rungsfall bereits eingetreten ist.

4. Die Nichtzahlung von Zinsen oder Kosten löst die Rechtsfolgen
der Abs. 1 bis 3 nicht aus.

§ 39a.

1. Ist der Versicherungsnehmer bloß mit nicht mehr als 10 vH der
Jahresprämie, höchstens aber mit EUR 60,00 im Verzug, so tritt
eine im § 38 oder § 39 vorgesehene Leistungsfreiheit des Ver-
sicherers nicht ein.

§ 64.

2. Die von dem oder den Sachverständigen getroffene Feststel-
lung ist nicht verbindlich, wenn sie offenbar von der wirklichen
Sachlage erheblich abweicht. Die Feststellung erfolgt in diesem
Fall durch Urteil. Das gleiche gilt, wenn die Sachverständigen
die Feststellung nicht treffen können oder wollen oder sie ver-
zögern.

§ 68.

1. Besteht das versicherte Interesse beim Beginn der Versiche-
rung nicht oder gelangt, falls die Versicherung für ein künftiges
Unternehmen oder sonst für ein künftiges Interesse genommen
ist, das Interesse nicht zur Entstehung, so ist der Versiche-
rungsnehmer von der Verpflichtung zur Zahlung der Prämie frei;
der Versicherer kann eine angemessene Geschäftsgebühr ver-
langen.

2. Fällt das versicherte Interesse nach dem Beginn der Versiche-
rung weg, so gebührt dem Versicherer die Prämie, die er hätte
erheben können, wenn die Versicherung nur bis zu dem Zeit-
punkt beantragt worden wäre, in welchem der Versicherer vom
Wegfall des Interesses Kenntnis erlangt.

3. Fällt das versicherte Interesse nach dem Beginn der Versiche-
rung durch ein Kriegsereignis oder durch eine behördliche
Maßnahme aus Anlass eines Krieges weg, oder ist der Wegfall
des Interesses die unvermeidliche Folge eines Krieges, so ge-

bührt dem Versicherer nur der Teil der Prämie, welcher der
Dauer der Gefahrtragung entspricht.

4. In den Fällen der Abs. 2 und 3 sind die dem Versicherungsneh-
mer zurückerstattenden Prämienteile erst nach Kriegsende zu
zahlen.

§ 69.

1. Wird die versicherte Sache vom Versicherungsnehmer veräu-
ßert, so tritt an die Stelle des Veräußerers der Erwerber in die
während der Dauer seines Eigentums aus dem Versicherungs-
verhältnis sich ergebenden Rechte und Pflichten des Versiche-
rungsnehmers ein.

2. Für die Prämie, welche auf die zur Zeit des Eintrittes laufende
Versicherungsperiode entfällt, haften der Veräußerer und der
Erwerber zur ungeteilten Hand.

3. Der Versicherer hat die Veräußerung in Ansehung der durch
das Versicherungsverhältnis gegen ihn begründeten Forderun-
gen erst dann gegen sich gelten zu lassen, wenn er von ihr
Kenntnis erlangt; die Vorschriften der §§ 1394 bis 1396 des
Allgemeinen bürgerlichen Gesetzbuches sind entsprechend an-
zuwenden.

§ 70.

1. Der Versicherer ist berechtigt, dem Erwerber das Versiche-
rungsverhältnis unter Einhaltung einer Frist von einem Monat zu
kündigen. Das Kündigungsrecht erlischt, wenn der Versicherer
es nicht innerhalb eines Monates von dem Zeitpunkt an ausübt,
in welchem er von der Veräußerung Kenntnis erlangt hat.

2. Der Erwerber ist berechtigt, das Versicherungsverhältnis zu
kündigen; die Kündigung kann nur mit sofortiger Wirkung oder
auf den Schluss der laufenden Versicherungsperiode erfolgen.
Das Kündigungsrecht erlischt, wenn es nicht innerhalb eines
Monates nach dem Erwerb ausgeübt wird; hatte der Erwerber
von der Versicherung keine Kenntnis, so bleibt das Kündi-
gungsrecht bis zum Ablauf eines Monates von dem Zeitpunkt
an bestehen, in welchem der Erwerber von der Versicherung
Kenntnis erlangt hat.

3. Wird das Versicherungsverhältnis auf Grund dieser Vorschriften
gekündigt, so hat der Veräußerer dem Versicherer die Prämie
zu zahlen, der Erwerber haftet in diesen Fällen für die Prämie
nicht.

§ 71.

1. Die Veräußerung ist dem Versicherer unverzüglich anzuzeigen.
Wird die Anzeige weder vom Erwerber noch vom Veräußerer
unverzüglich erstattet, so ist der Versicherer von der Verpflich-
tung zur Leistung frei, wenn der Versicherungsfall später als
einen Monat nach dem Zeitpunkt eintritt, in welchem die Anzei-
ge dem Versicherer hätte zugehen müssen.

2. Die Verpflichtung des Versicherers zur Leistung bleibt bestehen,
wenn ihm die Veräußerung in dem Zeitpunkt bekannt war, in
welchem ihm die Anzeige hätte zugehen müssen, oder wenn
die Anzeige nicht vorsätzlich unterlassen worden ist und die
Veräußerung keinen Einfluss auf den Eintritt des Versiche-
rungsfalles oder soweit sie keinen Einfluss auf den Umfang der
dem Versicherer obliegenden Leistung gehabt hat. Das gleiche
gilt, wenn zur Zeit des Eintrittes des Versicherungsfalles die
Frist für die Kündigung des Versicherers abgelaufen und eine
Kündigung nicht erfolgt ist.
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§ 150.

1. Die Versicherung umfasst die gerichtlichen und außergerichtli-
chen Kosten, die durch die Verteidigung gegen den von einem
Dritten geltend gemachten Anspruch entstehen, soweit die Auf-
wendung der Kosten den Umständen nach geboten ist. Dies gilt
auch dann, wenn sich der Anspruch als unbegründet erweist.
Die Versicherung umfasst auch die Kosten der Verteidigung in
einem Strafverfahren, das wegen einer Tat eingeleitet wurde,
welche die Verantwortlichkeit des Versicherungsnehmers einem
Dritten gegenüber zur Folge haben könnte, sofern diese Kosten
auf Weisung des Versicherers aufgewendet wurden. Der Versi-
cherer hat die Kosten auf Verlangen des Versicherungsneh-
mers vorzuschießen.

§ 158.

1. Hat nach dem Eintritt eines Versicherungsfalles der Versicherer
seine Verpflichtung zur Leistung der Entschädigung dem Versi-
cherungsnehmer gegenüber anerkannt oder die Leistung der

fälligen Entschädigung verweigert, so ist jeder Teil berechtigt,
das Versicherungsverhältnis zu kündigen. Das gleiche gilt,
wenn der Versicherer dem Versicherungsnehmer die Weisung
erteilt, es über den Anspruch des Dritten zum Rechtsstreit
kommen zu lassen.

2. Die Kündigung ist nur innerhalb eines Monates seit der Aner-
kennung der Entschädigungspflicht oder der Verweigerung der
Entschädigung oder seit Eintritt der Rechtskraft des im Rechts-
streit mit dem Dritten ergangenen Urteiles zulässig. Der Versi-
cherer hat eine Kündigungsfrist von einem Monat einzuhalten.
Der Versicherungsnehmer kann nicht für einen späteren Zeit-
punkt als den Schluss der laufenden Versicherungsperiode kün-
digen.

§ 158h.

Die Vorschriften über die Veräußerung der versicherten Sache gelten
sinngemäß.
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